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1. Geltung der Bedingungen 
 
1.1. Die KEVAG Telekom GmbH erbringt ihre Dienste aus-
schließlich auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen, 
für alle Dienstleistungen, sowie dem jeweiligen Teil für die 
folgenden vom Kunden im Einzelnen in Anspruch genomme-
nen Dienstleistungen der KEVAG Telekom GmbH:  

- Versorgung mit Signalen der KEVAG Telekom 
GmbH (AVB Bild und Ton) einschließlich Preisrege-
lung zur AVB Bild und Ton und Technische An-
schlussbedingungen 

- Bereitstellung von Übertragungswegen  
- Bündelfunk (KEVAG Unternehmer-Funk)  
- Internetdienste (RZ-Online) 
- Kabel-Online 
- Telefoniedienstleistungen 

Sie gelten für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn 
sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
1.2. Die KEVAG Telekom GmbH ist jederzeit berechtigt, diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich aller Anla-
gen, wie Benutzungsbedingungen und Leistungsbeschrei-
bungen mit einer angemessenen Ankündigungsfrist zu ändern 
oder zu ergänzen. Widerspricht der Kunde den geänderten 
Bedingungen nicht innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Änderungsmitteilung, spätestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die Änderungen in Kraft treten sollten, so werden diese 
entsprechend der Ankündigung wirksam. Widerspricht der 
Kunde fristgemäß, so ist die KEVAG Telekom GmbH berech-
tigt, den Vertrag zu dem Zeitpunkt zu kündigen, an dem die 
geänderten Bedingungen in Kraft treten sollen. 
1.3. Nicht bevollmächtigte Angestellte der KEVAG Telekom 
GmbH sind nicht berechtigt, mündliche Nebenabreden zu 
treffen oder mündliche Zusagen zu geben, die über den Inhalt 
des jeweiligen Vertrages und/oder dieser Geschäftsbedingun-
gen hinausgehen. 
1.4. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine 
Geschäftsbedingungen werden hiermit widersprochen. 
    
2. ZUSTANDEKOMM2. ZUSTANDEKOMM2. ZUSTANDEKOMM2. ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGESEN DES VERTRAGESEN DES VERTRAGESEN DES VERTRAGES    
    
Der Vertrag kommt durch einen schriftlichen Antrag des Kun-
den und die Annahme durch die KEVAG Telekom GmbH 
zustande. 
 
3. LEISTUNGSVERZÖGER3. LEISTUNGSVERZÖGER3. LEISTUNGSVERZÖGER3. LEISTUNGSVERZÖGERUNGENUNGENUNGENUNGEN    
    
3.1. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer 
Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die KEVAG Telekom 
die Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - 
hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche 
Anordnungen, der Ausfall von Kommunikationsnetzen und 
Gateways anderer Betreiber, Störungen im Bereich der Deut-
schen Telekom AG usw., auch wenn sie bei Lieferanten oder 
Unterauftragnehmern der KEVAG Telekom oder deren Unter-
lieferanten, Unterauftragnehmern eintreten - hat die KEVAG 
Telekom GmbH auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und 
Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen die KEVAG Tele-
kom GmbH, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der 
Behinderung, zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit, hi-
nauszuschieben. 
 

 
 
3.2. Die Leistung der KEVAG Telekom GmbH kann unter-
brochen werden, so weit dies zur Vornahme betriebsnotwendi-
ger Arbeiten erforderlich ist. 
3.3. Bei Ausfällen von Leistungen nach Absatz 1 und 2 erfolgt 
keine Rückvergütung von Entgelten. Ausfallzeiten werden nur 
dann erstattet, wenn die KEVAG Telekom GmbH oder einer 
ihrer Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen den Fehler mindes-
tens fahrlässig verursacht hat und sich der Ausfallzeitraum 
über mehr als einen Werktag erstreckt 
    
4. AUFRECHNUNG4. AUFRECHNUNG4. AUFRECHNUNG4. AUFRECHNUNG    
    
Gegen Ansprüche der KEVAG Telekom GmbH kann nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprü-
chen aufgerechnet werden. 
 
5. MITTEILUNGSPFLICH5. MITTEILUNGSPFLICH5. MITTEILUNGSPFLICH5. MITTEILUNGSPFLICHTEN DES KUNDENTEN DES KUNDENTEN DES KUNDENTEN DES KUNDEN    
 
5.1. Der Kunde hat der KEVAG Telekom GmbH unverzüglich 
jede Änderung seines Namens, seiner Firma, seines Wohn– 
oder Geschäftssitzes bzw. seiner Rechnungsanschrift sowie 
seiner Rechtsform mitzuteilen. 
5.2. Bei Verletzung dieser Pflicht hat der Kunde dadurch 
entstandene notwendige Aufwendungen der KEVAG Telekom 
GmbH zu ersetzen. Weiterer Schadenersatz bleibt vorbehalten. 
    
6. DATENSCHUTZ6. DATENSCHUTZ6. DATENSCHUTZ6. DATENSCHUTZ    
    
Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallen-
den Daten werden von der KEVAG Telekom GmbH zum 
Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert. Die Daten werden 
nach den Vorschriften des jeweils gültigen Datenschutzgesetzes 
behandelt. 
 
7. ZAHLUNGSBEDINGUNG7. ZAHLUNGSBEDINGUNG7. ZAHLUNGSBEDINGUNG7. ZAHLUNGSBEDINGUNGENENENEN    
    
7.1. Die KEVAG Telekom GmbH stellt dem Kunden das 
jeweilige Entgelt für erbrachte Leistungen entsprechend den 
vertraglichen Vereinbarungen in Rechnung. 
7.2. Der Kunde ist verpflichtet, die Rechnung fristgerecht zu 
bezahlen. Er kommt mit der Zahlung in Verzug, so weit er 
nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforde-
rung der KEVAG Telekom leistet. Er kommt vor Ablauf der in 
Satz 2 genannten Frist in Verzug, so weit er  auf eine vorher, 
jedoch nach Eintritt Fälligkeit, erfolgte Mahnung von KEVAG 
Telekom nicht leistet. Für jeden nicht eingelösten Scheck oder 
jede nicht eingelöste bzw. zurückgereichte Lastschrift hat der 
Kunde der KEVAG Telekom GmbH die ihr entstandenen 
Kosten in dem Umfang zu erstatten, wie er das Kostenauslö-
sende Ereignis zu vertreten hat. 
7.3. So weit der Kunde der KEVAG Telekom GmbH keine 
Einzugsermächtigung erteilt hat, ist der Rechnungsbetrag mit 
Zugang der Rechnung fällig und zahlbar. Hat der Kunde der 
KEVAG Telekom GmbH eine Einzugsermächtigung erteilt, wird 
die KEVAG Telekom GmbH den Rechnungsbetrag nach 
Rechnungsdatum vom Konto des Kunden abbuchen. 
7.4. Die KEVAG Telekom GmbH darf für die Installation von 
Telekommunikationseinrichtungen Abschlagszahlungen in 
angemessener Höhe beanspruchen. 
7.5. Rechnungen der KEVAG Telekom GmbH gelten als vom 
Kunden genehmigt, wenn ihnen nicht binnen sechs Wochen 
nach Zugang widersprochen wird. Für Rechnungen, die Ver-
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kehrsdaten enthalten gilt folgendes: KEVAG Telekom ist nach 
Ablauf von 6 Monaten nach Rechnungsversand gesetzlich 
verpflichtet, die der Rechnung zu Grunde liegenden Verkehrs-
daten zu löschen, weshalb anschließende Einwendungen 
gegen die Entgeltabrechnung gem. § 16 Abs. 2 TKV nicht 
mehr berücksichtigt werden können. Dies gilt entsprechend 
auch, wenn der Kunde die vorzeitige Löschung der Verkehrs-
daten gegenüber KEVAG Telekom oder sonstigen rechnungs-
stellenden Netzbetreibern verlangt. Eine vollständige Überprü-
fung der Rechnung ist deshalb nur möglich, wenn die Ver-
kehrsdaten des Kunden vollständig gespeichert werden.  
7.6. Werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages 
festgestellt, so ist der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag 
zu erstatten oder nach zu entrichten. Der Erstattungs- oder 
Nachberechnungsanspruch unterliegt der Regelverjährungsfrist 
von 3 Jahren, wobei es für den Beginn der Verjährung jedoch 
nicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis des 
Gläubigers von den den betreffenden Anspruch begründeten 
Umständen ankommt. 
 
8. SCHLUSSBESTIMMUNG8. SCHLUSSBESTIMMUNG8. SCHLUSSBESTIMMUNG8. SCHLUSSBESTIMMUNGENENENEN    
    
8.1. Erfüllungsort ist Koblenz, Bundesrepublik Deutschland, 
wenn der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.  
8.2. Gerichtsstand für alle Ansprüche aus und aufgrund dieses 
Vertrages einschließlich Scheck- und Wechselklage sowie 
sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten 
über das Zustandekommen, die Abwicklung und die Beendi-
gung des Vertrages ist Koblenz, Bundesrepublik Deutschland, 
so weit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 
Das Gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Ge-
richtsstand im Inland hat oder wenn der Kunde nach dem 
Abschluss des Vertrages seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort ins Ausland verlegt oder sein Wohnsitz im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
8.3. Auf diesen Vertrag findet ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung.  
8.4. An die Verpflichtungen aus Verträgen, die auf der Grund-
lage dieser Geschäftsbedingungen geschlossen werden, sind 
auch die Rechtsnachfolger der Kunden gebunden. 
8.5. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam 
sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der restli-
chen Bestimmungen nicht. Gleiches gilt bei Unvollständigkeit 
von Bestimmungen. 
8.6. Mündliche Nebenabsprachen bestehen nicht. 
8.7. Der Kunde kann die Rechte und Pflichten aus diesem 
Vertrag nur mit schriftlicher Zustimmung der KEVAG Telekom 
GmbH, die nur aus sachlichem Grund verweigert werden darf, 
auf einen Dritten übertragen. 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

---- TEIL B  TEIL B  TEIL B  TEIL B ––––        
---- PRODUKT PRODUKT PRODUKT PRODUKTSPEZIFISCHER TEILSPEZIFISCHER TEILSPEZIFISCHER TEILSPEZIFISCHER TEIL----    
    
1. GEGENSTAND DES VERTRAGES1. GEGENSTAND DES VERTRAGES1. GEGENSTAND DES VERTRAGES1. GEGENSTAND DES VERTRAGES    
 
Die Allgemeinen Bedingungen, zu denen die KEVAG Telekom 
GmbH Häuser an ihr Breitbandkommunikationsnetz (BK-Netz) 
anschließt und mit Signalen versorgt, sind nachfolgend gere-
gelt. Sie sind Bestandteil des Anschluss- und Versorgungsver-
trages. 
    
2. KUNDE2. KUNDE2. KUNDE2. KUNDE    
 
1. Der Kunde ist derjenige, mit dem nach diesen Bedingungen 
ein Dauerrechtsverhältnis über die Benutzung des Breitband-
kabelanschlusses besteht. 
2. Kunde ist in der Regel der Hauseigentümer oder der Ver-
walter der Eigentümergemeinschaft. 
    
3. ANMELDEPFLICHT3. ANMELDEPFLICHT3. ANMELDEPFLICHT3. ANMELDEPFLICHT    
 
Die Anmeldung bei der KEVAG Telekom GmbH entbindet 
nicht von der Anmeldepflicht zur Tonrundfunk- und/oder 
Fernsehteilnahme bei der Gebühreneinzugszentrale (GEZ). 
    
4. VERPFLICHTUNG DER KEVAG TELEKOM GMBH4. VERPFLICHTUNG DER KEVAG TELEKOM GMBH4. VERPFLICHTUNG DER KEVAG TELEKOM GMBH4. VERPFLICHTUNG DER KEVAG TELEKOM GMBH    
 
1. Die KEVAG Telekom GmbH versorgt zu den jeweils gülti-
gen Entgelten der als Anlage zu diesen Bedingungen gelten-
den Preisregelung - im Rahmen ihres fortschreitenden Netz-
ausbaues - die angeschlossenen Häuser mit Signalen. Die 
KEVAG Telekom GmbH stellt am Hausübergabepunkt einen 
Signalspannungspegel zur Verfügung. Der Signalspannungs-
pegel ist in den Technischen Anschlussbedingungen Bild und 
Ton (TAB Bild und Ton) angegeben. Die TAB Bild und Ton 
sind Bestandteil des Anschluss- und des Versorgungsvertrages. 
2. Der Signalspannungspegel wird möglichst gleich bleibend 
gehalten. 
3. Änderungen der Preisregelung werden öffentlich bekannt-
gegeben. 
    
5. HAFTUNG5. HAFTUNG5. HAFTUNG5. HAFTUNG    
 
Die KEVAG Telekom GmbH haftet für sämtliche Schäden nur 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit außer bei Personen-
schäden, bei denen die Haftung bei einfacher Fahrlässigkeit 
auf die Leistungen der Betriebshaftpflicht-Versicherung be-
grenzt ist. Unberührt bleibt die Haftung im Falle einer von der 
KEVAG Telekom GmbH zu vertretenden Verletzung wesentli-
cher Vertragspflichten oder im Falle des Leistungsverzugs oder 
der Unmöglichkeit der Leistung, wobei diese Haftung bei 
einfacher Fahrlässigkeit auf vertragstypische und vorhersehba-
re Schäden begrenzt ist. Die Haftung für Vermögensschäden 
ist in diesen Fällen auf 12.782,30 € begrenzt. Unberührt 
bleibt auch eine Haftung wegen Fehlens zugesicherter Eigen-
schaften. Die persönliche Haftung der Mitarbeiter der KEVAG 
Telekom GmbH ist auf vorsätzlich verursachte Schäden be-
schränkt. 
    
6. HAUS 6. HAUS 6. HAUS 6. HAUS ---- UND GRUNDSTÜCKSBENUTZUNG UND GRUNDSTÜCKSBENUTZUNG UND GRUNDSTÜCKSBENUTZUNG UND GRUNDSTÜCKSBENUTZUNG    
 
1. Der Kunde hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen 
zur Zu- und Fortleitung von Signalen über seine Grundstücke 
und Gebäude, ferner das Anbringen von Leitungsträgern, 
erforderliche Breitbandkabelnetzanlagen und sonstige Einrich-
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tungen sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich 
zuzulassen. Das Nutzungsrecht entfällt, wenn die Inanspruch-
nahme der Grundstücke und Gebäude den Kunden mehr als 
notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde. 
2. Der Kunde ist rechtzeitig über Art und Umfang der beab-
sichtigten Inanspruchnahme des Grundstücks und der Gebäu-
de zu benachrichtigen. 
3. Der Kunde kann die Verlegung der Einrichtungen verlan-
gen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die KEVAG 
Telekom GmbH zu tragen; dies gilt nicht, so weit die Einrich-
tungen ausschließlich der Versorgung des Grundstückes 
dienen. 
4. Wird der Signalempfang eingestellt, so hat der Kunde die 
auf seinen Grundstücken befindlichen Einrichtungen noch fünf 
Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht 
zugemutet werden kann. 
    
7. BK7. BK7. BK7. BK----HAUSANSCHLUSSHAUSANSCHLUSSHAUSANSCHLUSSHAUSANSCHLUSS    
 
1. Der BK-Hausanschluss besteht aus der Verbindung des BK-
Netzes mit der privaten Hausanlage. Er beginnt am Abzweig-
punkt des BK-Netzes und endet mit dem Hausübergabepunkt. 
Daran schließt sich die Hausanlage des Kunden an. 
2. Die Herstellung des BK-Hausanschlusses muss auf einem 
von der KEVAG Telekom GmbH zur Verfügung gestellten 
Vordruck beantragt werden. 
3. Der Hausübergabepunkt wird grundsätzlich in einem über 
Stromfreileitung versorgten Gebäude in unmittelbarer Nähe 
des Hausanschlusskastens erstellt. In Gebäuden mit unterirdi-
schen Stromkabelanschlüssen wird Art und Lage des BK-
Hausanschlusses sowie dessen Änderung nach Anhörung des 
Kunden und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen von 
der KEVAG Telekom GmbH bestimmt. 
4. BK-Hausanschlüsse sind weder Bestandteile noch Zubehör 
des Grundstücks und gehören nicht zum Eigentum des Kun-
den. Ihre Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Abtrennung 
und Beseitigung wird ausschließlich von der  
KEVAG Telekom GmbH veranlasst. Der Kunde hat die bauli-
chen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des BK-
Hausanschlusses zu schaffen; für den Hausübergabepunkt ist 
ein geeigneter Platz zur Verfügung zu stellen. Der Kunde darf 
keine Einwirkungen auf den BK-Hausanschluss vornehmen 
oder vornehmen lassen. Der BK-Hausanschluss muss zugäng-
lich und vor Beschädigungen geschützt sein. 
5. Die KEVAG Telekom GmbH ist berechtigt, vom Kunden die 
Erstattung der für die wirtschaftliche Betriebsführung notwen-
digen Kosten für die Erstellung, Veränderung, Erneuerung und 
Abtrennung des BK-Hausanschlusses zu verlangen. Die Höhe 
der Kosten ergibt sich aus der jeweils gültigen Preisregelung. 
6. Jede Beschädigung des BK-Hausanschlusses, insbesondere 
das Fehlen von Plomben oder Schlössern, ist der KEVAG 
Telekom GmbH unverzüglich mitzuteilen. 
7. Kunden, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf 
Verlangen der KEVAG Telekom GmbH die schriftliche Zu-
stimmung des Grundstückseigentümers zur Herstellung des 
BK-Hausanschlusses unter Anerkennung der damit verbunde-
nen Verpflichtungen beizubringen. 
8. Verlangt der Kunde die Überprüfung des BK-
Hausanschlusses, so hat er die der KEVAG Telekom GmbH 
entstandenen Aufwendungen zu ersetzen, wenn sich nach der 
Prüfung herausstellt, dass keine Störung der technischen 
Einrichtungen der KEVAG Telekom GmbH vorlag. 
    

8. HAUSANLAGE8. HAUSANLAGE8. HAUSANLAGE8. HAUSANLAGE    
 
1. Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Ände-
rung und Unterhaltung der Hausanlage hinter dem Hausüber-
gabepunkt ist der Kunde verantwortlich. Hat er die Anlage 
einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, 
so ist er neben diesem verantwortlich. 
2. Die Anlage sollte außer durch die KEVAG Telekom GmbH 
oder deren Beauftragte nur durch einen anerkannten Fachbe-
trieb des Elektrohandwerks oder Radio- und Fernsehtechniker-
handwerks nach den Vorschriften dieser Bedingungen sowie 
nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, 
geändert und unterhalten werden. Die KEVAG Telekom 
GmbH ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Ausführung 
der Arbeiten zu überwachen oder überwachen zu lassen. 
3. Müssen Anlagenteile unter Plombenverschluss genommen 
werden, ist die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage 
nach den Angaben der KEVAG Telekom GmbH vom Kunden 
zu veranlassen. 
4. Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, 
die entsprechend dem in der Europäischen Gemeinschaft 
gegebenen Stand der Technik und der Sicherheitstechnik 
hergestellt sind. Das Zeichen einer amtlich anerkannten Prüf-
stelle (z.B. VDE-Zeichen, DBP-Zulassungszeichen, GS-Zeichen, 
CE-Zeichen) bekundet, dass diese Voraussetzungen erfüllt 
sind. 
    
9. INBETRIEBSETZUNG UND WIEDERANSCHLUSS DER 9. INBETRIEBSETZUNG UND WIEDERANSCHLUSS DER 9. INBETRIEBSETZUNG UND WIEDERANSCHLUSS DER 9. INBETRIEBSETZUNG UND WIEDERANSCHLUSS DER 
HAUSANLAGEHAUSANLAGEHAUSANLAGEHAUSANLAGE    
 
1. Die KEVAG Telekom GmbH oder deren Beauftragte schlie-
ßen den Hausübergabepunkt an das BK-Netz an. Für die 
Inbetriebsetzung der Hausanlage hinter dem Hausübergabe-
punkt ist der Kunde zuständig. Um einen störungsfreien Emp-
fang zu gewährleisten, sollte die Hausanlage von einem 
anerkannten Fachbetrieb des Elektrohandwerks oder Radio- 
und Fernsehtechnikerhandwerks in Betrieb gesetzt werden. 
2. Für die Wiederinbetriebnahme eines außer Betrieb gesetz-
ten BK-Anschlusses werden die entsprechenden Kosten be-
rechnet. 
    
10. ÜBERPRÜFUNG DER HAUSANLAGE10. ÜBERPRÜFUNG DER HAUSANLAGE10. ÜBERPRÜFUNG DER HAUSANLAGE10. ÜBERPRÜFUNG DER HAUSANLAGE    
 
1. Die KEVAG Telekom GmbH ist berechtigt, aber nicht ver-
pflichtet, die Hausanlage vor und nach ihrer Inbetriebsetzung 
zu überprüfen. Sie hat den Kunden auf erkannte Sicherheits-
mängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung 
verlangen. 
2. Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefähr-
den oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist die 
KEVAG Telekom GmbH berechtigt, den BK-Anschluss oder die 
Versorgung zu verweigern, bis die Mängel behoben sind. 
3. Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der 
Hausanlage sowie durch deren Anschluss an den BK-
Hausanschluss übernimmt die KEVAG Telekom GmbH keine 
Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. 
4. Findet eine Überprüfung der Hausanlage durch die KEVAG 
Telekom GmbH auf Veranlassung des Kunden statt, so hat er 
die dadurch entstehenden Kosten zu tragen. 
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11.BETRIEB, ERWEITERUNG UND ÄND11.BETRIEB, ERWEITERUNG UND ÄND11.BETRIEB, ERWEITERUNG UND ÄND11.BETRIEB, ERWEITERUNG UND ÄNDERUNG VON ANLERUNG VON ANLERUNG VON ANLERUNG VON ANLA-A-A-A-
GEN UNDGEN UNDGEN UNDGEN UND EMPFANGSGERÄTEN; MITTEILUNGEMPFANGSGERÄTEN; MITTEILUNGEMPFANGSGERÄTEN; MITTEILUNGEMPFANGSGERÄTEN; MITTEILUNGSSSSPFLICHTENPFLICHTENPFLICHTENPFLICHTEN    
 
1. Anlage und Empfangsgeräte sind so zu betreiben, dass 
Störungen anderer Kunden und störende Rückwirkungen auf 
Einrichtungen der KEVAG Telekom GmbH oder Dritter ausge-
schlossen sind. 
2. Erweiterungen und Änderungen von Anlagen sind, so weit 
sich dadurch tarifliche Berechnungsgrößen ändern, der KE-
VAG Telekom GmbH mitzuteilen. 
    
12. ZUTRITTSRECHT12. ZUTRITTSRECHT12. ZUTRITTSRECHT12. ZUTRITTSRECHT    
 
Der Kunde hat den mit einem Ausweis versehenen Beauftrag-
ten der KEVAG Telekom GmbH den Zutritt zu seinen Räumen 
zu gestatten, so weit dies für die Prüfung der technischen 
Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflich-
ten nach diesen Bedingungen, insbesondere zur Ermittlung 
tariflicher Bemessungsgrundlagen, erforderlich ist. 
    
13. TECHNISCHE ANSCHL13. TECHNISCHE ANSCHL13. TECHNISCHE ANSCHL13. TECHNISCHE ANSCHLUSSBEDINGUNGENUSSBEDINGUNGENUSSBEDINGUNGENUSSBEDINGUNGEN    
 
Die KEVAG Telekom GmbH ist berechtigt, weitere technische 
Anforderungen an den BK-Hausanschluss und andere Anla-
genteile sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen, so weit 
dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Versorgung, 
insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Vertei-
lungsnetzes, notwendig ist. 
    
14. VERWENDUNG DER SIGNALSPANNUNG14. VERWENDUNG DER SIGNALSPANNUNG14. VERWENDUNG DER SIGNALSPANNUNG14. VERWENDUNG DER SIGNALSPANNUNG    
 
1. Die Signalspannung wird nur für die eigenen Zwecke des 
Kunden und die in seinem Antrag genannten Wohneinheiten 
zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an Dritte ist nur mit 
schriftl. Zustimmung der KEVAG Telekom GmbH zulässig. 
2. Werden Mängel in der Hausanlage trotz wiederholter 
Aufforderungen durch die KEVAG Telekom GmbH vom Kun-
den nicht beseitigt, so ist die KEVAG Telekom GmbH berech-
tigt, ohne Einhaltung von Fristen die Versorgung zu beenden. 
3. Die Entfernung oder Beschädigung der von der KEVAG 
Telekom GmbH an ihren Anlagenteilen angebrachten Plom-
ben oder Schlösser können strafrechtlich verfolgt wird    
    
15. VERTRAGSSTRAFE15. VERTRAGSSTRAFE15. VERTRAGSSTRAFE15. VERTRAGSSTRAFE    
 
1. Gebraucht der Kunde Signalspannung nach Einstellung der 
Versorgung oder entgegen diesen Bedingungen, so ist die 
KEVAG Telekom GmbH berechtigt, eine Vertragsstrafe zu 
verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauches 
zu berechnen. Sie beträgt das Zweifache des für den Kunden 
geltenden monatlichen Entgeltes. 
2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der 
Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung 
verletzt, die zur Ermittlung des Entgeltes erforderlichen Anga-
ben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des 
Betrages, den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung 
nach dem für ihn geltenden monatlichen Entgelt zu zahlen 
gehabt hätte. 
3. Ist die Dauer des Gebrauchs oder der Beginn der Mittei-
lungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe nach 
vorstehenden Grundsätzen über einen festgestellten Zeitraum 
hinaus für längstens ein Jahr erhoben werden. 
    
    
    

16. ENTGELT16. ENTGELT16. ENTGELT16. ENTGELT    
 
Das nach der Preisregelung jeweils gültige, monatliche Entgelt 
ist jeweils am 4. Werktag  des Monats fällig. Es wird in der 
Regel zweimonatlich als Abschlag erhoben. Die eigentliche 
Abrechnung erfolgt meist jährlich. 
    
17. PREISÄNDERUNGEN17. PREISÄNDERUNGEN17. PREISÄNDERUNGEN17. PREISÄNDERUNGEN    
 
Preisänderungen gibt die KEVAG Telekom GmbH spätestens 
einen Monat vor Inkrafttreten bekannt. Der Kunde kann da-
nach den Vertrag innerhalb eines Monats zu dem Zeitpunkt 
kündigen, an dem die Preiserhöhung wirksam werden würde. 
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und innerhalb eines 
Monats nach der Bekanntgabe über die Preiserhöhung bei der 
KEVAG Telekom GmbH eingehen. Sie hat sofortige Wirkung, 
gilt aber frühestens ab Wirksamwerden der Preiserhöhung. 
Kündigt der Kunde nicht form- und  fristgerecht, gelten die 
neuen Preise als von ihm genehmigt. 
    
18. SICHERHEITSLEISTUNG18. SICHERHEITSLEISTUNG18. SICHERHEITSLEISTUNG18. SICHERHEITSLEISTUNG    
 
1. Die KEVAG Telekom GmbH ist berechtigt, in angemessener 
Höhe Sicherheitsleistung zu verlangen, wenn nach den Um-
ständen des Einzelfalles die Besorgnis besteht, dass der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt. 
2. Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann die KE-
VAG Telekom GmbH auch für die Erstellung oder Verände-
rung des Hausanschlusses Sicherheitsleistung verlangen. 
3. Barsicherheiten werden zum jeweiligen Diskontsatz der 
Deutschen Bundesbank verzinst. 
4. Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zah-
lungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungs-
Verpflichtungen nach, so kann sich die KEVAG Telekom 
GmbH aus der Sicherheit bezahlt machen. Hierauf ist in der 
Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Kauf 
von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden. 
5. Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre Voraussetzun-
gen weggefallen sind. 
 
19. KÜNDIGUNG19. KÜNDIGUNG19. KÜNDIGUNG19. KÜNDIGUNG    
 
1. Das Vertragsverhältnis läuft so lange ununterbrochen 
weiter, bis es von einem Vertragspartner mit einer Frist von 
drei Monaten auf das Ende eines Kalenderjahres gekündigt 
wird. 
2. Wird der Gebrauch von Signalspannung ohne ordnungs-
gemäße Kündigung eingestellt, so haftet der Kunde der KE-
VAG Telekom GmbH für die Bezahlung des Entgeltes und für 
die Erfüllung sämtlicher sonstiger Verpflichtungen. 
3. Ein Wechsel in der Person des Kunden ist der KEVAG 
Telekom GmbH unverzüglich mitzuteilen. Der Dritte hat inner-
halb von einem Monat zu erklären, ob er in das bestehende 
Vertragsverhältnis eintreten möchte. Die KEVAG Telekom 
GmbH ist nicht verpflichtet, das Vertragsverhältnis mit dem 
Dritten fortzusetzen. Wenn die KEVAG Telekom GmbH das 
Vertragsverhältnis nicht fortsetzen will, hat sie dies innerhalb 
von einem Monat dem Dritten mitzuteilen. 
4. Tritt an Stelle der KEVAG Telekom GmbH ein anderes 
Unternehmen in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergeben-
den Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der 
Zustimmung des Kunden. Dieser ist jedoch berechtigt, sich mit 
sofortiger Wirkung vom Vertrag zu lösen. 
5. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
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20. EINSTELLUNG DER 20. EINSTELLUNG DER 20. EINSTELLUNG DER 20. EINSTELLUNG DER VERSORGUNG, FRISTLOSE KÜNDVERSORGUNG, FRISTLOSE KÜNDVERSORGUNG, FRISTLOSE KÜNDVERSORGUNG, FRISTLOSE KÜNDI-I-I-I-
GUNGGUNGGUNGGUNG    
 
1. Die KEVAG Telekom GmbH ist berechtigt, die Versorgung 
fristlos einzustellen, wenn der Kunde diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen Teil B zuwider handelt und die Einstel-
lung erforderlich ist, um 
a) eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Anlagen 
abzuwenden, 
b) den unbefugten Gebrauch von Signalspannung oder den 
Gebrauch unter Umgehung der Anmeldung oder unter fal-
scher Anmeldung zu verhindern oder 
c) zu gewährleisten, dass Störungen anderer Kunden oder 
störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der KEVAG Tele-
kom GmbH oder Dritter ausgeschlossen sind. 
2. Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichter-
füllung einer Zahlungsverpflichtung, sowie bei Verletzung von 
Pflichten, die dem Kunden nach diesen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen Teil B gegenüber der KEVAG Telekom 
GmbH obliegen, ist diese berechtigt, die Versorgung zwei 
Wochen nach Androhung einzustellen. 
3. Auch bei Einstellung der Versorgung bleibt der Kunde 
verpflichtet, anfallende Entgelte zu zahlen. 
4. Die KEVAG Telekom GmbH hat die Versorgung unverzüg-
lich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe für ihre Einstel-
lung entfallen sind und der Kunde die Kosten zur Einstellung 
und Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat. 
5. Die KEVAG Telekom GmbH ist in den Fällen des Absatzes 
1 a) und b) berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündi-
gen, in Fällen des Absatzes 1 c) jedoch nur, wenn die Voraus-
setzungen zur Einstellung der Versorgung wiederholt vorliegen. 
Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach Absatz 2 ist die 
KEVAG Telekom GmbH zur fristlosen Kündigung berechtigt, 
wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde. 

 

Anlage zu den Allgemeinen GeschäftsbedinguAnlage zu den Allgemeinen GeschäftsbedinguAnlage zu den Allgemeinen GeschäftsbedinguAnlage zu den Allgemeinen Geschäftsbedingun-n-n-n-
gen für die Versorgung mit Signalen der Kgen für die Versorgung mit Signalen der Kgen für die Versorgung mit Signalen der Kgen für die Versorgung mit Signalen der KEEEEVAG VAG VAG VAG 
Telekom GmbH Telekom GmbH Telekom GmbH Telekom GmbH –––– Bereich Süd (AVB Bild und Ton  Bereich Süd (AVB Bild und Ton  Bereich Süd (AVB Bild und Ton  Bereich Süd (AVB Bild und Ton 
---- Süd) Süd) Süd) Süd)    
PreisregePreisregePreisregePreisregelung für den BKlung für den BKlung für den BKlung für den BK----Anschluss Anschluss Anschluss Anschluss     
 
Preisstand:  0Preisstand:  0Preisstand:  0Preisstand:  08888/200/200/200/2008888    
    
1. MONATLICHES ENTGELT1. MONATLICHES ENTGELT1. MONATLICHES ENTGELT1. MONATLICHES ENTGELT    
 
Es gilt die jeweils gültige Preisliste für Kabel-TV. 
 
Die Zahlungsverpflichtung beginnt mit dem Zeitpunkt, ab dem 
der Kunde den betriebsbereiten Hausübergabepunkt nutzen 
kann, ggf. daher auch rückwirkend seit Vertragsschluss. Auf 
die Fertigstellung der Haus- und Kundenanlage kommt es 
nicht an. 
Das monatliche Entgelt richtet sich nach der Anzahl der Woh-
neinheiten in einem Haus. 
 
2. WOHNEINHEIT2. WOHNEINHEIT2. WOHNEINHEIT2. WOHNEINHEIT    
 
Eine Wohneinheit ist die Zusammenfassung von einzelnen 
oder zusammenhängenden Räumen mit Küche bzw. Kochni-
sche und sanitären Einrichtungen, die ausschließlich oder 
überwiegend zu Wohnzwecken genutzt werden können, und 
die die selbständige Führung eines Haushaltes ermöglichen. 
 

Berechnung der Anzahl von Wohneinheiten in besonderen Berechnung der Anzahl von Wohneinheiten in besonderen Berechnung der Anzahl von Wohneinheiten in besonderen Berechnung der Anzahl von Wohneinheiten in besonderen 
Fällen:Fällen:Fällen:Fällen:    
 
1. Je drei Räume mit BK-Steckdosen werden in folgenden 
Fällen als eine Wohneinheit gerechnet:  
- Büroräume, 
- gewerblich genutzte Räume und vergleichbare Räume, 
- Räume in Beherbergungsbetrieben und vergleichbaren 
  Betrieben. 
2. Bei folgenden Einrichtungen, deren Träger eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts, ein Verband der freien Wohl-
fahrtspflege oder eine andere gemeinnützige juristische Person 
des privaten Rechts sind, werden je fünf Räume mit BK-
Steckdosen als  eine Wohneinheit gerechnet: 
- Schulen, 
- Universitäten, 
- Heime, 
- Krankenhäuser, 
- Sanatorien. 
3. Die nach den Absätzen 1 und 2 berechneten Wohneinhei-
ten werden auf volle Wohneinheiten abgerundet. Es wird 
jedoch mindestens eine Wohneinheit berücksichtigt. 
 
3. VORAUSSETZUNGEN3. VORAUSSETZUNGEN3. VORAUSSETZUNGEN3. VORAUSSETZUNGEN    
 
Die Beträge gemäß Ziffer 1. gelten bei Versorgung über 
Freileitung mit einer Leitungslänge vom letzten Anschlusspunkt 
bis 100 m sowie dort, wo es wirtschaftlich vertretbar ist, auch 
für Anschlüsse aus einem Erdkabelnetz. Bei aufwendigeren 
Anschlüssen, die einen Aufwand von 1.278,23 € je Hausan-
schluss übersteigen, sind die darüber hinausgehenden Mehr-
kosten von den Kunden zu übernehmen. Die Preise gelten für 
eine Anschlusserstellung im Zusammenhang mit dem Erstauf-
bau des BK-Netzes. Bei einer späteren Erstellung eines Haus-
anschlusses wird ein zusätzlicher Betrag von derzeit 99,95 €  
berechnet. 
    
4. WEITERE KOSTEN4. WEITERE KOSTEN4. WEITERE KOSTEN4. WEITERE KOSTEN 
Kosten, die auf Veranlassung des Kunden durch eine Erneue-
rung oder Veränderung sowie Abtrennung des Hausanschlus-
ses  entstehen, werden nach tatsächlichem Aufwand berech-
net. Das Gleiche gilt für Kosten, die durch Trennen und Wie-
deranschluss entstehen 

    

Technische Anschlussbedingungen für den ATechnische Anschlussbedingungen für den ATechnische Anschlussbedingungen für den ATechnische Anschlussbedingungen für den An-n-n-n-
schluss und dschluss und dschluss und dschluss und den Betrieb von Hausanlagen an das en Betrieb von Hausanlagen an das en Betrieb von Hausanlagen an das en Betrieb von Hausanlagen an das 
BreitbanBreitbanBreitbanBreitbanddddkommunikationsnetz (BKkommunikationsnetz (BKkommunikationsnetz (BKkommunikationsnetz (BK----Netz)Netz)Netz)Netz)    

(TAB Bild und Ton)(TAB Bild und Ton)(TAB Bild und Ton)(TAB Bild und Ton)    

1. GELTUNGSBEREICH    

1. Diese TAB Bild und Ton ist Bestandteil der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für die Versorgung mit Signalen der 
KEVAG Telekom GmbH (AVB Bild und Ton) aus dem BK-Netz. 
2. Die jeweils gültigen VDE-Bestimmungen und andere Richtli-
nien oder Vorschriften werden durch diese TAB Bild und Ton 
weder verändert noch ersetzt und sind zu beachten. 

 
 
 
 
Hingewiesen wird insbesondere auf: 
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VDE 0100: Bestimmungen für das Errichten von Starkstroman-
lagen mit Nennspannung bis 1000 V. 
 
VDE 0855: Bestimmungen für Antennenanlagen 
 
FTZ-(Richtlinie): 1R8-15 
 
RGA: Richtlinien für Planung, Aufbau und Betrieb von Ge-
meinschaftsantennenanlagen. 
 
2. ANTRAGSVERFAHREN2. ANTRAGSVERFAHREN2. ANTRAGSVERFAHREN2. ANTRAGSVERFAHREN    
 
1. Zu beantragen sind alle Neuanlagen und Erweiterungen 
bestehender Anlagen. Im Antragsverfahren wird geprüft, ob für 
die geplante Hausanlage eine Anschlussmöglichkeit an das 
BK-Netz der KEVAG Telekom GmbH besteht. Die KEVAG 
Telekom GmbH behält sich vor, Anschlussanträge abzuleh-
nen, wenn die Voraussetzungen zum Anschluss an das BK-
Netz der KEVAG Telekom GmbH nicht gegeben sind. 
2. Im Antragsformular ist die Anzahl der anzuschließenden 
Wohneinheiten gemäß Preisregelung anzugeben. Zweifel über 
Auslegung und Anwendung der TAB Bild und Ton sind vor 
Beginn der Installationsarbeiten durch Rückfragen bei der 
KEVAG Telekom GmbH oder deren Beauftragte zu klären. 
3. Die erforderlichen Installationsarbeiten sollte der Kunde erst 
nach Bestätigung des Anschlussantrages durch die KEVAG 
Telekom GmbH durchführen lassen. 
 
3. INBETRIEBSETZUNGSVERFAHREN3. INBETRIEBSETZUNGSVERFAHREN3. INBETRIEBSETZUNGSVERFAHREN3. INBETRIEBSETZUNGSVERFAHREN    
 
1. Die Fertigstellung von Hausanlagen mit mehr als 2 Wohn-
einheiten hat der Kunde von einem Fachbetrieb des Elektro-
handwerks oder Radio- und Fernsehtechnikerhandwerks der 
KEVAG Telekom GmbH mit einem Anlagenprotokoll (Abnah-
mebericht) mitzuteilen und ihre Inbetriebsetzung zu beantra-
gen. 
2. Die Inbetriebsetzung der Hausanlage mit mehr als 2 
Wohneinheiten erfolgt entweder durch die KEVAG Telekom 
GmbH, deren Beauftragte oder den Fachbetrieb des Elektro-
handwerks oder Radio- und Fernsehtechnikerhandwerks. Die 
KEVAG Telekom GmbH kann den Ersatz aller Kosten verlan-
gen, die ihr dadurch entstehen, dass die Hausanlage nicht 
betriebsfertig ist oder  
nicht den technischen Bestimmungen bzw. dem Stand der 
Technik entspricht. 
 
4. BK4. BK4. BK4. BK----HAUSANSCHLUSSHAUSANSCHLUSSHAUSANSCHLUSSHAUSANSCHLUSS    
 
1. Der BK-Hausanschluss wird von der KEVAG Telekom 
GmbH nach den jeweils geltenden Bestimmungen der AVB 
Bild und Ton sowie der DIN 18012 und DIN 18015 herge-
stellt. 
2. Der Montageplatz des Hausübergabepunktes wird im 
Einvernehmen mit dem Kunden von der KEVAG Telekom 
GmbH festgesetzt.  
3. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die Hauseinführungs-
leitung und der Hausübergabepunkt freigehalten werden. 
Ändert sich der Verwendungszweck des Raumes, in dem der 
BK-Hausanschluss untergebracht ist, so ist dies der KEVAG 
Telekom GmbH schriftlich mitzuteilen. 

5. SIGNALSPA5. SIGNALSPA5. SIGNALSPA5. SIGNALSPANNNNNUNGNUNGNUNGNUNG    
 
Die KEVAG Telekom GmbH stellt am Ausgang des Hausüber-
gabepunktes eine Signalspannung mit einem Pegel von 63 dB 
µV bis 83 dB µV zur Verfügung. 
    
6. LEITUNG6. LEITUNG6. LEITUNG6. LEITUNGEN UND GERÄTE FÜR DIE HAUSANLAGEEN UND GERÄTE FÜR DIE HAUSANLAGEEN UND GERÄTE FÜR DIE HAUSANLAGEEN UND GERÄTE FÜR DIE HAUSANLAGE    
 
1. Grundsätzlich müssen die Hausanlagen so dämpfungsarm 
wie möglich errichtet werden. Die Signalspannung an den 
Breitbandsteckdosen muss in den festgelegten Bereichen der 
FTZ-Richtlinie 1R8-15 liegen. 
2. Die Hausanlage muss mit ihren gesamten Anlagenteilen bis 
450 MHz frequenztauglich sein.  
3. Die Hausanlage ist grundsätzlich in Sternstruktur aufzubau-
en. Bei Neuanlagen und Erweiterungen ist für jede Wohnung 
ein separates Kabel vom Sternverteiler aus zu verlegen (siehe 
anliegendes lnstallationsbeispiel BK-Hausanlage). Die Neuin-
stallation von Baum- und Stammnetzen ist nicht zugelassen. 
4. Die Sternverteilung ist in unmittelbarer Nähe des Haus-
übergabepunktes in einem abschließbaren bzw. plombierba-
ren Gehäuse zu installieren. 
5. Die gesamte Hausanlage ist in 75-Ohm-Koaxtechnik 
aufzubauen. 
6. Koaxverbindungen dürfen nur an Verteilern, Steckdosen 
oder Verbindungsdosen vorgenommen werden.  
7. Die Signalspannung darf innerhalb von Hausanlagen nur 
durch Breitbandsteckdosen mit einer Entkopplung von min. 40 
dB untereinander und einem Empfängeranschlusskabel der 
Hausanlage entnommen werden. 
8. Durch die Hausanlage darf der Betrieb des örtlichen Breit-
bandverteilnetzes einschl. Rundfunkempfangsanlagen nicht 

beeinträchtigt oder gestört werden. 


